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VORAUSSETZUNGEN

Für den Zugang zu einem Masterstudiengang ist ein erster berufs-
qualifizierender Hochschulabschluss oder ein Abschluss einer 
staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademie nachzu-
weisen. Die Hochschule kann in der Studienordnung fachspezifi-
sche Zulassungsvoraussetzungen festlegen. 

Für die Anerkennung der Gleichwertigkeit ausländischer Bil-
dungsabschlüsse gelten die Empfehlungen der Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen der Ständigen Konferenz der Kul-
tusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.

Am Auswahlverfahren nimmt teil, wer sich form- und fristgerecht 
beworben und die für das Auswahlverfahren erforderlichen Un-
terlagen in Kopie vorgelegt hat.

AUSWAHLVERFAHREN

Das Auswahlverfahren findet für zulassungsbeschränkte Mas-
terstudiengänge statt. Die Studienplatzvergabe ist in der „Ord-
nung für das Auswahlverfahren in Masterstudiengängen“ gere-
gelt, einsehbar unter: www.htwk-leipzig.de/rechtsgrundlagen/

Nach Abzug der Studienplätze für Bewerberinnen und Bewerber 
bei „Außergewöhnlicher Härte“ erfolgt die Auswahl auf Grund-
lage der Durchschnittsnote aller bis zum Ablauf des planmäßig 
vorletzten Semesters abgelegten Prüfungsleistungen des für den 
jeweiligen Masterstudiengang erforderlichen ersten berufsquali-
fizierenden Hochschulabschlusses. Soweit eine Bewerberin oder 
ein Bewerber einen ersten berufsqualifizierenden Hochschul-
abschluss mit besserer Abschlussnote als der sich ergebenden 
Durchschnittsnote nachweisen kann, erfolgt die Auswahl allein 
auf der Grundlage der Abschlussnote (Meistbegünstigung).

Es können Bonuspunkte auf bestimmte für den Masterstudien-
gang relevante Kriterien vergeben werden, die zu einer Verbesse-
rung der Durchschnitts- bzw. Abschlussnote des ersten berufsqua-
lifizierenden Hochschulabschlusses führen (Bonussystem). Die 
Kriterien sind studiengangsbezogen verschieden und nicht zwin-
gend für alle Studiengänge notwendig. Sie sind im Einzelnen ab  
der Seite 12 ff. benannt. 
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Die Studienplatzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der sich aus 
der (verbesserten) Durchschnitts- bzw. Abschlussnote ergeben-
den Rangliste.

Die Zulassung und Immatrikulation von Bewerberinnen und 
Bewerbern, die noch keinen ersten berufsqualifizierenden 
Hochschulabschluss nachweisen können, erfolgt unter der auf-
lösenden Bedingung, diesen Nachweis mittels Kopie bis spätes-
tens 30. November 2023 nachzureichen.

Für folgende Masterstudiengänge können Sie sich zum Winter
semester 2023/24 bewerben. Reicht die Anzahl der Studien-
plätze pro Studiengang nicht aus, ergeben sich nach Abschluss 
des Auswahlverfahrens Grenzränge, die sogenannten NC-Werte. 
Die NC-Werte der vergangenen drei Jahre dienen Ihnen als Ori
entierungshilfe für Ihre Studienbewerbung.

Masterstudiengang NCWerte (Durchschnitts- bzw. Abschluss-
note ggf. mit Bonusverbesserung)

20/21 21/22 22/23

Architektur 1,8 1,9 2,0

Bauingenieurwesen * * *

Betriebswirtschaft 1,5 2,7 2,3

Elektrotechnik und  
Informationstechnik * * *

Energie-, Gebäude- und  
Umwelttechnik 2,1 * 1,9

General Management 1,6 2,1 *

Informatik 2,2 * *

Informations- und 
Kommunikationstechnik*** * * *

Maschinenbau * * 2,4

Medieninformatik * * *

Publishing Management 2,0 2,1 2,6

Soziale Arbeit 1,5 1,8 1,6

Wirtschaftsingenieurwesen  
— Bauwesen 
— Elektrotechnik 
—  Maschinen bau und  

Energietechnik

 
* 
* 

2,1

 
* 
* 

2,3

*
*

2,5

Legende 
- keine Immatrikulation;  
* alle Bewerbungen zugelassen;  
** Eignungsfeststellung;  
*** Bitte beachten Sie den geänderten Semesterablauf für die Immatrikulation 
ins 1. Fachsemester zum Wintersemester 2023/24; Das 1. und das 2. Fachsemester 
werden in der zeitlichen Abfolge getauscht. Die Lehrinhalte des 3. Fachsemesters 
werden im WS 2024/25 vermittelt. Es besteht kein Anspruch auf eine Teilnahme an 
ggf. durch Änderungssatzungen angepasste Module.

BEWERBUNG

Bewerbungszeitraum  
01.05.2023 – 15.07.2023 (Ausschlussfrist)

 1. Schritt – Onlinebewerbung: 
Ihre Bewerbung erfolgt ab 01.05.2023 unter www.htwk-leipzig.
de/online-bewerbung. Die Onlinebewerbung ist in zwei Schrit-
te gegliedert. Sie registrieren sich mit Ihren persönlichen Daten 
und erhalten danach per E-Mail einen Registrierungszugang. 
Bitte folgen Sie den Anweisungen in der  E-Mail zur Aktivierung 
des Zugangs. Im zweiten Schritt wählen Sie den gewünschten 
Studiengang und ergänzen Angaben zu Ihrem schulischen bezie-
hungsweise hochschulischen Werdegang sowie Informationen, 
die möglicherweise Ihre Chancen auf einen Studienplatz erhö-
hen (zum Beispiel Abfragen zum Bonussystem).

Tragen Sie die ungewichtete Durchschnittsnote aller Prüfungs-
leistungen, die Sie bis zum Ablauf des planmäßig vorletzten Se-
mesters erworben haben, ein. Bei einem 6-semestrigen Bachelor-
studium ist dies die Durchschnittsnote aller Prüfungsleistungen 
des 1. – 5. Semesters. Sofern Sie das für den Masterstudiengang 
relevante Studium bereits abgeschlossen haben, tragen Sie die 
Abschlussnote ein, falls diese besser ist als die ungewichtete 
Durchschnittsnote.

Nachdem Sie Ihre Eingaben sorgsam überprüft haben, geben Sie 
elektronisch Ihren Antrag ab. Danach drucken Sie über den Link 
„Antrag auf Zulassung“ die schriftliche Version Ihrer Bewerbung 
aus. Unterschreiben Sie den Antrag, um damit Ihre Bewerbung 
und die Richtigkeit der Angaben zu bestätigen. Senden Sie die-
sen Antrag mit den notwendigen Unterlagen an die angegebene 
Adresse.

http://www.htwk-leipzig.de/online-bewerbung
http://www.htwk-leipzig.de/online-bewerbung
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 2. Schritt – Postalischer Versand: 
Sie nehmen nur am Auswahlverfahren teil, wenn Sie den unter-
schriebenen Antrag auf Zulassung zusammen mit allen gefor
derten Unterlagen bis zum 15.07.2023 einsenden:

HTWK Leipzig
Dezernat Studienangelegenheiten
Postfach 30 11 66
04251 Leipzig

Maßgeblich ist der Tag des Eingangs Ihrer Bewerbungsunterlagen 
an der HTWK Leipzig. Wenn Sie die Bewerbungsfrist versäumen, 
muss Ihr Antrag vom Auswahlverfahren ausgeschlossen werden. 
Ihre Angaben im Bewerbungsformular müssen vollständig und 
richtig sein. Falsche oder unvollständige Angaben können zum 
Ausschluss vom Auswahlverfahren führen. Das Nichtvorliegen 
von erforderlichen Nachweisen führt zum Ausschluss vom Aus-
wahlverfahren. Ein Zulassungsbescheid, der auf falschen Anga-
ben beruht, wird gegenstandslos.

Dem Antrag fügen Sie bitte folgende Unterlagen bei:

—   ein vom Prüfungsamt der Hochschule bestätigter Nachweis 
(Stempel und Unterschrift) aller bis zum vorletzten plan
mäßigen Semester abgelegten Prüfungsleistungen mit er-
rechneter ungewichteter Durchschnittsnote* bzw. Kopie 
des Abschlusszeugnisses und urkunde  des ersten für den 
jeweiligen Masterstudiengang erforderlichen berufsqualifi-
zierenden Hochschulstudiums. Ein Nichtvorliegen des erfor-
derlichen Nachweises führt zum Ausschluss vom Auswahl-
verfahren. Das Abschlusszeugnis kann bis zum 20.07.2023 
(Ausschlussfrist) unter Angabe von Bewerbernummer und 
Studiengang nachgereicht werden, die ggf. bessere Abschluss-
note ist dann Grundlage für das Auswahlverfahren.

—  aktuelle Immatrikulationsbescheinigung bzw. bereits zum 
Bewerbungszeitraum vorliegende Exmatrikulations
beschei  nigung

—  Kopie der Hochschulzugangsberechtigung    
      (z. B. Abiturzeugnis)

—  Nachweise für das Bonussystem (Informationen Seite 12 ff.)

—  Kopie Studienvertrag bei einer Bewerbung für den Master-
studiengang Informations- und Kommunikationstechnik (Ein-
reichung spätestens bei Einschreibung)

—  bei einer Bewerbung für den Masterstudiengang Architektur 
reichen Sie bitte den Teilnahmenachweis Eignungsfeststel-
lung für das Wintersemester 2023/24 (siehe dazu Seite 11) und 
einen Nachweis über das absolvierte 6-wöchige Bauprakti-
kum ein. Das 12-wöchige Büropraktikum kann bis zur Anmel-
dung der Masterarbeit nachgereicht werden.

—  tabellarischer Lebenslauf

— Kopie Personalausweis bzw. Reisepass

Bitte verwenden Sie bei der Einsendung Ihrer Bewerbungsunter-
lagen keine Schnellhefter, Mappen oder ähnliches und heften Sie 
die Unterlagen nicht. Reichen Sie keine Originalunterlagen ein, 
sondern ausschließlich Kopien. Sie erleichtern uns die Arbeit, 
sparen Geld und Material.

TERMINE 

Ihre Termine für den Bewerbungsprozess an der HTWK Leipzig

15.07.2023* Bewerbungsschluss 

bis 10.08.2023   Zulassungs- und Ablehnungsbescheide 
über das Bewerbungsportal der HTWK 

bis 25.08.2023*  Studienplatzannahme über das Bewer-
bungsportal der HTWK Leipzig

bis 31.08.2023*  OnlineImmatrikulation und Einsende-
schluss Einschreibeformular einschließ-
lich geforderter Nachweise für Personen 
mit Zulassung aus dem Hauptverfahren

* Bitte keinen Auszug aus dem Studienportal einsenden. * Bei Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist wird die Bewerbung bzw. Zulassung 
gegenstandslos
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bis 15.09.2023  Einschreibung durch die HTWK Leipzig 
und  Übermittlung der Zugangsdaten für 
das Studienportal mit Downloadmöglich-
keit der Immatrikulationsbescheinigung.

16.10.2023 Beginn der Vorlesungszeit

Nachrück bzw. Losverfahren im Falle freier Studienplätze 

bis 25.08.2023   Nicht zugelassene Bewerberinnen und 
Bewerber erklären ihre Teilnahme für 
das Nachrückverfahren über das Bewer-
bungsportal. 

bis 15.09.2023  Ermittlung weiterer Zulassungen bei statt-
findenden Nachrückverfahren  

01. bis 15.09.2023**   Für die Anmeldung zum Losverfahren nut-
zen Sie bitte das Bewerbungsportal. Eine 
erstmalige Registrierung und Bewerbung 
beziehungsweise eine erneute Bewerbung 
bei Nichtzulassung im Hauptverfahren ist 
möglich.

bis 01.10.2023  Ermittlung weiterer Zulassungen bei statt-
findenden Losverfahren

**  Bei Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist nehmen Sie  
nicht am Losverfahren teil.

INTERNATIONALE ZEUGNISSE  
UND NACHWEISE

Bewerberinnen und Bewerber mit einem im Ausland er-
worbenen Hochschulabschluss müssen ihre Bewer-
bungsunterlagen von der Arbeits- und Servicestelle für 
internationale Studienbewerbungen „uni-assist e.V.“ 
bearbeiten  lassen.  Informieren  Sie sich dazu ausführlich unter 
www.uni-assist.de.

Sie bewerben sich über das Bewerbungsportal von uni-assist e.V. 
und senden Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen innerhalb 
der genannten Bewerbungsfrist an: 

HTWK Leipzig 
c /o uniassist e.V.
11507 Berlin  
Germany

Bitte beachten Sie, dass alle für die Ermittlung der HZB rele-
vanten Zeugnisse sowie Sprachnachweise in Form einer amt-
lich beglaubigten Kopie vom Original und von der deutschen 
beziehungsweise englischen Übersetzung bis spätestens zur 
Einschreibung eingereicht werden müssen. Nach erfolgreicher 
Prüfung Ihrer Unterlagen durch „uni-assist e.V.“ nehmen Sie am 
Auswahlverfahren an der HTWK Leipzig teil.
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ERHEBUNG VON  
STUDIENGEBÜHREN

Langzeitstudiengebühren
Sofern die in der Prüfungsordnung festgesetzte Regelstudienzeit 
in einem Studiengang, der zu einem ersten berufsqualifizieren-
den Hochschulabschluss oder zu einem ersten Hochschulab-
schluss mit staatlicher oder kirchlicher Abschlussprüfung führt 
oder ein Masterstudiengang auf der Grundlage eines Bachelorab-
schlusses ist, um mehr als 4 Semester überschritten wird, wird 
für jedes weitere Semester eine Gebühr von 500,00 EUR bei der 
Rückmeldung erhoben (§ 12 Absatz 2 SächsHSFG). Die Gebühr 
wird auf Grund eines Gebührenbescheides erhoben.

Zweitstudiengebühren 
Für ein Studium, das zu einem weiteren berufsqualifizierenden 
Hochschulabschluss führt und kein Masterstudiengang auf 
der Grundlage eines Bachelorabschlusses ist, können von ei-
nem Studierenden Gebühren erhoben werden, wenn dieser be-
reits über einen Master-, Diplom- oder Magistergrad oder den 
Abschluss in einem Studiengang mit staatlicher oder kirchlicher 
Abschlussprüfung verfügt (bisheriges Studium). In diesem Fall 
soll die Gebühr erhoben werden, soweit die Gesamtstudiendau-
er seines Studiums die Regelstudienzeit seines bisherigen Studi-
ums um 6 Semester überschreitet (§12 Absatz 4 SächsHSFG). Die 
Gebühr wird auf Grund eines Gebührenbescheides erhoben, sie 
beträgt 400,00 EUR pro Semester und kann auf Antrag teilweise 
oder ganz erlassen werden, wenn eine besondere soziale Här-
te nachgewiesen wird (§2 SächsHGebVo i.V.m. §59 Absatz 1 Nr.3 
SäHO).

FACHSPEZIFISCHE  
ZULASSUNGS VORAUSSETZUNGEN

Die Bewerbung für den Masterstudiengang Architektur setzt 
einen ersten Hochschulabschluss in der Architektur, ein 6-wö-
chiges Baupraktikum sowie das Bestehen der Eignungsprüfung 
(Arbeitsmappe) im Bewerbungsjahr voraus. Das 12-wöchige Bü-
ropraktikum kann bis zur Anmeldung der Masterarbeit nachge-
reicht werden.

Die rechtsverbindliche Ordnung für das Auswahlverfahren in Mas-
terstudiengängen finden Sie unter:  
www.htwk-leipzig.de/rechtsgrundlagen/

Architektur – Master

1. Die Teilnahme am Auswahlverfahren setzt grundsätzlich ei-
nen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss auf dem 
Gebiet der Architektur voraus. Die Studienplatzvergabe erfolgt 
lediglich an Bewerberinnen und Bewerber mit festgestellter 
künstlerisch-wissenschaftlicher Befähigung. 

2. Die Feststellung der künstlerisch-wissenschaftlichen Befähi-
gung  erfolgt durch die Eignungsfeststellungskommission für den 
Masterstudiengang Architektur auf Grundlage der Eignungsfest-
stellungsordnung für den Masterstudiengang Architektur in der 
jeweils gültigen Fassung. 

3. Die Rangfolge der Auswahl unter den nach Ziffer 2 geeigneten 
Bewerberinnen und Bewerbern bemisst sich nach der Summe  
aus der Note des für die Zulassung maßgeblichen ersten berufs-
qualifizierenden Hochschulabschlusses mit dem Faktor 0,6 und 
der Note der Eignungsfeststellungsprüfung mit dem Faktor 0,4. 

Die Eignungsfeststellung besteht aus einer digital einzureichenden 
Arbeitsmappe (www.htwk-leipzig.de/eignungstest). Die Einreichung 
der Arbeitsmappe erfolgt bis 15.06.2023. 

https://www.htwk-leipzig.de/eignungstest
http://www.htwk-leipzig.de/eignungstest
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BONUSSYSTEM

Bonuspunkte mehrerer erfüllter Merkmale werden kumuliert so-
weit keine abweichende Regelung je Studiengang getroffen wur-
de. Die mittels Bonus verbesserte Note darf rechnerisch den Wert 
1,0 nicht unterschreiten.

Bauingenieurwesen – Master

Merkmal 1 Die Durchschnitts- bzw. Abschlussnote wird 
um einen Bonus von 0,5 verbessert, wenn der 
Erwerb von mindestens 29 ECTS-Punkten in  
den Fächern 
a.) Technische Mechanik, 
b.) Festigkeitslehre, 
c.) Boden- und Hydromechanik, 
d.) Baustatik oder 
in a.) bis d.) vergleichbaren Fächern eines 
Bachelor- oder Diplomstudiums nachgewiesen 
wird.

Merkmal 2 Die Durchschnitts- bzw. Abschlussnote wird 
um einen Bonus von 0,3 verbessert, wenn 
nach Erwerb des ersten berufsqualifizierenden 
Hochschul abschlusses im Bauingenieurwesen 
drei Jahre einschlägige Berufspraxis nach-
gewiesen wird.

Betriebswirtschaft – Master

Die Durchschnitts- bzw. Abschlussnote wird um einen Bonus von 
0,5 verbessert, wenn in einem Bachelorstudiengang Module mit 
folgender Ausrichtung belegt wurden:

Merkmal 1 —  Teilnahme an einem Unternehmensplan-
spiel oder einem betriebswirtschaftlichen 
Fall studienseminar und

—  Vermittlung von Methoden- und Sozialkom-
petenzen im Bereich Kommunikation oder 
interkulturelles Management.

Es müssen zusammen mindestens 4 ECTS-
Punkte aus beiden zuvor genannten Ausrich-
tungen nachgewiesen werden.

Elektrotechnik und  
Informationstechnik – Master 

Merkmal 1 Die Durchschnitts- bzw. Abschlussnote wird 
um einen Bonus von 0,5 verbessert, wenn 
mindestens 30 ECTS-Punkte im Rahmen eines 
Auslandsaufenthaltes* (Auslandssemester oder 
komplettes Auslandsstudium mit Hochschulab-
schluss) im Ausland erworben wurden.

Merkmal 2 Die Durchschnitts- bzw. Abschlussnote wird um 
einen Bonus von 0,3 verbessert, wenn beson-
dere fachspezifische Aktivitäten gezeigt wur-
den, die über die fachliche Eignung für dieses 
Masterstudium besonderen Aufschluss geben 
(z. B. Mitarbeit in einer studentischen Fachar-
beitsgruppe wie den LeoBots oder Web-O-Tro-
niker).**

*   Als Auslandsaufenthalt gilt nur der Aufenthalt in einem Land, zu dem der/die 
Studienbewerber*in keine Staatsangehörigkeit besitzt

**  Nachweis mit Bestätigung der Hochschule einreichen
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Energie, Gebäude und  
Umwelttechnik – Master

Merkmal 1 Die Durchschnitts- bzw. Abschlussnote wird 
um einen Bonus von 0,3 verbessert, wenn der 
Erwerb von mindestens 12 ECTS-Punkten im 
Fach Mathematik des Bachelor- oder Diplom-
studiums nachgewiesen wurde.

Merkmal 2 Die Durchschnitts- bzw. Abschlussnote wird 
um einen Bonus von 0,2 verbessert, wenn der 
Nachweis eines Praktikums bzw. einer beruf-
lichen Tätigkeit von mindestens 14 Wochen in 
einem ingenieurtechnischen Bereich erbracht 
wurde.

Merkmal 3 Die Durchschnitts- bzw. Abschlussnote wird 
um einen Bonus von 0,3 verbessert, wenn der 
Erwerb von mindestens 24 ECTS-Punkten in 
den Fächern

—  Strömungstechnik, 
—  Mechanik
— Thermodynamik
—  Grundlagen der Methode der finiten 

 Elemente (Energiemethoden in der Mechanik,  
Mathematica in der Mechanik, FEM 1)

erbracht wurde.

General Management  – Master

Merkmal 1 Die Durchschnitts- bzw. Abschlussnote wird um 
einen Bonus von 0,5 verbessert, wenn der Er-
werb eines Bachelor- oder Diplomabschlusses 
in einem ingenieurwissenschaftlichen Studien-
gang (B.Eng. bzw.  Dipl.-Ing.) erfolgte.

Merkmal 2 Bei Nachweis eines Praktikums bzw. einer be-
ruflichen Tätigkeit von mindestens 12 Wochen 
in einem betriebswirtschaftlichen Bereich wird 
die Durchschnitts- bzw. Abschlussnote um ei-
nen Bonus von 0,2 verbessert.

Informatik – Master

Merkmal 1 Die Durchschnitts- bzw. Abschlussnote wird um 
einen Bonus von 0,3 verbessert, wenn beson-
dere fachspezifische Aktivitäten nachgewiesen 
werden, die über die fachliche Eignung für 
dieses Masterstudium besonderen Aufschluss 
geben, und über tutorielle oder beratende 
Tätigkeiten hinausgehen. (Beispielsweise Mitar-
beit in einer studentischen Facharbeitsgruppe 
wie den Naos oder den LeoBots.)

Merkmal 2 Die Durchschnitts- bzw. Abschlussnote wird 
um einen Bonus von 0,2 verbessert, wenn der 
Nachweis eines Praktikums bzw. einer beruf-
lichen Tätigkeit in Vollzeit von mindestens 
12 Wochen in einem Informatik/Mathematik-
Bereich erbracht wurde. 

Merkmal 3 Die Durchschnitts- bzw. Abschlussnote wird 
um einen Bonus von 0,3 verbessert, wenn der 
Erwerb von mindestens 22 ECTS-Punkten in 
den Fächern

—  Softwareprojekt (bis zu 8 ECTS-Punkte),
— Datenbanken (bis zu 10 ECTS-Punkte),
— Computergrafik (bis zu 5 ECTS-Punkte),
— Hardwarepraktikum (bis zu 4 ECTS-Punkte),
—  Künstliche Intelligenz / Wissensverarbeitung 

(bis zu 5 ECTS-Punkte),
—  Numerische Mathematik (bis zu 10 ECTS-

Punkte)

oder in vergleichbaren Fächern eines Bachelor- 
oder Diplomstudiums nachgewiesen wird.

 
Die maximal anrechenbare Summe der Boni beträgt 0,5.
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Maschinenbau – Master

Merkmal 1 Die Durchschnitts- bzw. Abschlussnote wird um 
einen Bonus von 0,3 verbessert, wenn der Er-
werb von mindestens 10 ECTS-Punkten im Fach 
Mathematik des Bachelor- oder Diplomstudi-
ums nachgewiesen wurde.

Merkmal 2 Die Durchschnitts- bzw. Abschlussnote wird 
um einen Bonus von 0,2 verbessert, wenn der 
Nachweis eines Praktikums bzw. einer beruf-
lichen Tätigkeit von mindestens 14 Wochen in 
einem ingenieurtechnischen Bereich erbracht 
wurde.

Merkmal 3 Die Durchschnitts- bzw. Abschlussnote wird um 
einen Bonus von 0,3 verbessert, wenn der Er-
werb von mindestens 10 ECTS-Punkten in der 
CAD- und FEM-Ausbildung erbracht wurde.


